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Tierseuchenkassen-Bundesländer

Die Tierseuchenkasse ist eine Einrichtung zur 
finanziellen Unterstützung der Bekämpfung von 
Tierseuchen.
Gesetzliche Grundlagen sind in Deutschland 
das Tiergesundheitsgesetz, das zum 1. Mai 
2014 das Tierseuchengesetz abgelöst hat, und 
die Ausführungsgesetze der Bundesländer. Da-
nach sind Tierseuchenkassen überwiegend als 
Anstalten des öffentlichen Rechts auf Landese-
bene organisiert.
Zur wichtigsten gesetzlichen Pflichtaufgabe ei-
ner Tierseuchenkasse gehört die Festsetzung 
und Refinanzierung von Entschädigungen für 
Tierverluste, die durch anzeigepflichtige Tier-
seuchen oder Zoonosen und deren Bekämp-
fung entstehen. Ein großes Risiko sind Tierver-
luste, die durch amtliche Tötungsanordnungen 
ganzer Tierbestände entstehen. Für solche 
Tierverluste kommen private Viehversicherun-
gen nicht auf. Sie werden vielmehr je zur Hälfte 
aus den Mitteln der Bundesländer und aus Bei-
trägen der Tierbesitzer gedeckt.
Außerdem kann die Tierseuchenkasse behörd-
liche Maßnahmen zur Vorbeugung und zur 
planmäßigen Bekämpfung von Tierseuchen, 
seuchenhaft verlaufenden meldepflichtigen 
Tierkrankheiten und Zoonosen unterstützen. 
Sie kann nach Maßgabe einer Beihilfesatzung 
Beihilfen zur Sanierung von Tierbeständen leis-
ten und die Impfung von Tierbeständen bezu-
schussen. Ferner kann sie wissenschaftliche 
Untersuchungen veranlassen oder fördern so-
wie Tiergesundheitsdienste zur Förderung der 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Haustie-
re einrichten.
Zur Kostendeckung müssen die Halter entschä-
digungsberechtigter Tierarten ihre Tierbestände 

Tierseuchenkassen-Bundesländer

bei der Tierseuchenkasse anmelden und Tier-
seuchenkassenbeiträge entrichten. Die Bei-
tragshöhe wird jährlich durch Satzung neu fest-
gesetzt. Sie richtet sich insbesondere nach der 
Rücklagenhöhe der einzelnen Tierart, der An-
zahl der Tiere im Land, den Beihilfe- und Ent-
schädigungszahlungen der Vorjahre, dem 
sonstigen Finanzbedarf und der Risikoeinschät-
zung. 
Bei den meisten Tierseuchenkassen sind die 
Besitzer von Enten, Gänsen, Truthühnern und 
Hühnern und in einigen Bundesländern auch 
die Halter von Tauben, Wachteln und Ziergeflü-
gel meldepflichtig und beitragspflichtig und ent-
schädigungsberechtigt. Wenn die Rücklagen-
höhe ausreicht, kann bei einigen Tierarten die 
Beitragspflicht zeitweise ausgesetzt werden. 
Entschädigungen für beitragsbefreite Tierarten 
werden durch das jeweilige Bundesland refi-
nanziert.
Daneben ziehen die meisten Tierseuchenkas-
sen Gebühren für die Abholung, Beseitigung 
und endgültige Verarbeitung von verendeten 
Tieren in Tierkörperbeseitigungsanstalten ein. 
Dies ist eine neue Aufgabe, die von der EU vor-
gegeben wurde und die die Mitgliedstaaten um-
setzen müssen.

Seite „Tierseuchenkasse“ in: 
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie

erstellt von Ute Hudler, Stand: 2023
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